
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/6/29 10Os65/65,
12Os57/71, 12Os38/73, 10Os55/73,

12Os85/74, 9Os137/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1965

Norm

StGB §105 E

Rechtssatz

Wird eine gefährliche Drohung mit Tätlichkeiten praktisch uno actu in die Tat umgesetzt, dann kann dem Täter nur das

wirklich zugefügte Übel (§ 98 lit a StG) strafrechtlich angerechnet werden, weil der Betro8ene kein größeres Übel mehr

zu besorgen braucht, als er bereits erlitten hat. (Die Unterstellung der Tat auch unter die Bestimmung des § 98 lit b

StGB greift in einem solchen Fall nicht Platz).
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Beisatz: Anders bei Ankündigung weiterer Mißhandlungen. (T1) Veröff: SSt 46/79
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